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Baufachliche Prüfung von Förderanträgen und Verwendungsnachweisen beim 
Bau von Kindertagesstätten 
Rundschreiben - LJA – 4/2019 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Einführung einer neuen Verwaltungsvorschrift (VV-I-Kosten) am 28. September 
2018 hat das für die Investitionskostenförderung von Kindertagesstätten zuständige Mi-
nisterium für Bildung eine neue Rechtsgrundlage für diese Förderung geschaffen.  
 
Insbesondere wurden die Anforderungen an die baufachliche Prüfung der Förderan-
träge umfassend konkretisiert. So wird in Ziff. 2.2.3 VV-I-Kosten der Umfang der bau-
fachlichen Prüfung geregelt. Ziff. 2.2.4 VV-I-Kosten verortet die Zuständigkeit für diese 
Prüfung bei den Bauverwaltungen.  
 
Baufachliche Prüfungen sind bei geförderten Baumaßnahmen im Bereich der Kinderta-
gesstätten seit jeher erforderlich. Dennoch führten die Konkretisierungen in der VV-I-
Kosten zu verschiedenen Anfragen beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versor-
gung, Abteilung Landesjugendamt, als Bewilligungsbehörde, das für die Bearbeitung 
der Förderanträge sowie Bewilligung und Auszahlung der Fördermittel zuständig ist. 
 
Diese Fragen sind nun geklärt. Über das Ergebnis möchte ich Sie im Folgenden infor-
mieren: 
 

1. Klarstellung der Zuständigkeit für die baufachliche Prüfung nach Ziff. 2.2.4 bei 
großen kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt. 
 
In Abstimmung mit dem Ministerium für Bildung ist die Regelung in Ziff. 2.2.4, 
„die Förderanträge und Verwendungsnachweise sind von den Landkreisen in ihrer Funktion als 

Kommunalaufsichtsbehörden unter Beteiligung ihrer Bauverwaltungen oder von den kreisfreien 

Städten nach einheitlichen und objektiven Maßstäben baufachlich zu prüfen“, für die kreis-
freien Städte analog auf die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Ju-
gendamt anzuwenden. Demnach soll sichergestellt sein, dass Baumaßnahmen 
im Bereich der Kindertagesstätten nicht mehr von den Jugendämtern, sondern 
grundsätzlich von den Bauverwaltungen der Landkreise oder der kreisfreien 
Städte nach einheitlichen und objektiven Maßstäben baufachlich1 geprüft wer-
den. Die gesonderte Prüfung durch die Bauämter der kreisangehörigen Städte 
mit eigenem Jugendamt genügt dieser Anforderung. Gleichzeitig wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Kreisverwaltungen nicht die Kommunalauf-
sichtsbehörden für die Städte sind, worauf in Ziff. 2.2.4 aber gerade auf die 

                                            
1 Der Begriff „einheitliche und objektive Maßstäbe“ beinhaltet ein festgelegtes, allgemeingültiges Prozedere der 
Prüfbehörde, welches außerdem sicherstellt, dass Interessenskonflikte vermieden sowie Prüfergebnisse nach-
vollziehbar und sachgerecht dokumentiert werden. 



 
 

 
 
 

Landkreise in ihrer Funktion als Kommunalaufsichtsbehörde Bezug genommen 
wird. 

 
2. Zuständigkeit der Bauverwaltungen. 

 
Mit den Vorgaben aus Ziff. 2.2.4 VV-I-Kosten „in ihrer Funktion als Kommunalaufsichts-

behörden unter Beteiligung ihrer Bauverwaltungen“ soll sichergestellt werden, dass die 
baufachliche Prüfung auf der Ebene der Kreisverwaltung stattfinden soll, eine 
formale Beteiligung der „Aufsichtsbehörde“ aber nicht notwendig ist. Die Zustän-
digkeitsregelung gilt auch dann, wenn die Zuwendungshöhe die Grenzen in der 
VwV zur Landeshaushaltsordnung von 1,5 Mio. Euro (Zuwendungen an Kom-
munen) bzw. 1 Mio. Euro (Zuwendungen an andere) überschreitet. 

 
3. Prüfumfang und Sicherstellung eines einheitlichen und objektiven Prüfverfah-

rens, Dokumentation 
 
Die baufachliche Prüfung soll sich an den Vorgaben der Baufachlichen Ergän-
zungsbestimmungen für Zuwendungen (ZBau) orientieren. Diese Vorgaben fin-
den sich im Wesentlichen in der VV-I-Kosten wieder.  
 
Voraussetzung für eine Prüfung ist demnach das für den Bau individuell abge-
stimmte Raumprogramm2 sowie die nach Ziff. 2.2.3 VV-I-Kosten vom Antrag-
steller vollständig vorgelegten Bauunterlagen. 

 
Dem Förderantrag sind vom Antragsteller insbesondere folgende Bauunterla-
gen zur Beurteilung beizufügen: 

 Erläuterungsbericht des Planers gemäß Ziff. 5.2 ZBau; der Erläuterungs-
bericht soll darüber hinaus Aussagen zur gewählten Beschaffungsvari-
ante im Sinne der Wirtschaftlichkeit beinhalten; 

 Entwurfsunterlagen, bestehend aus der baufachlichen Bewertung des 
Grundstücks und der vorhandenen baulichen Anlagen, Lageplan (gemäß 
Ziff. 5.1 ZBau i.V.m. § 2 BauuntPrüfVO), Bauzeichnungen, die Art und 
Umfang des Vorhabens prüfbar nachweisen, in der Regel im Maßstab 
1:100 (gemäß Ziff. 5.1 ZBau i.V.m. § 3 BauuntPrüfVO); 

 ggf. bauaufsichtliche bzw. sonstige Genehmigungen oder Vorbescheide 
(z.B. Denkmalschutz), Unbedenklichkeitsbescheinigungen; 

                                            
2 Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen von Kindertagesstätten sind die unter Ziff. 1.2.5 VV-I-
Kosten genannten Empfehlungen und Orientierungshilfen zu berücksichtigen. Sofern Musterraumprogramme 
des Landes Rheinland-Pfalz vorliegen, sind diese zu berücksichtigen. 



 
 

 
 
 

 detaillierte Kostenberechnung nach DIN 276, mindestens 2. Ebene bei 
Neubau oder Anbau, 3. Ebene bei Bestandssanierung. In den Kostenbe-
rechnungen sind Kosten für Sanierung und/oder Ersatzbau prüffähig se-
parat auszuweisen und von den zuwendungsfähigen Kosten getrennt auf-
zuzeigen, da nach Ziff. 1.2.2 VV-I-Kosten Kosten für Sanierung und/oder 
Ersatzbau nicht förderfähig sind. Im Lageplan und den Bauzeichnungen 
sind bei Bestandssanierung alle neuen, abzubrechenden oder zu ändern-
den baulichen und sonstigen Anlagen und Einrichtungen darzustellen und 
der Kostenberechnung prüffähig zuzuordnen; 

 Berechnung der Grundflächen und Rauminhalte nach DIN 277; 
 Folgekostenberechnung nach DIN 18960 – Nutzungskosten im Hochbau; 
 ergänzend ggf. notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen mittels Le-

benszykluskosten3; 
 Ausweisung von Wirtschaftlichkeitskennwerten, z.B. Bruttoraumin-

halt/BGF, BGF pro Betreuungsplatz, Nutzungsfläche 1-6 (auch definiert 
als Hauptnutzfläche nach DIN 276 a.F.)/BGF; 

 Nachweis der Wirtschaftlichkeitskennwerte gemäß Anlage 1 mittels An-
lage 2 der VV-I-Kosten: 

o Bauwerkskosten (KG 300 + 400) pro m2 Grundfläche; 
o Bauwerkskosten (KG 300 + 400) pro Betreuungsplatz; 
o Bruttorauminhalt/Bruttogrundfläche; 
o Bruttogrundfläche pro Betreuungsplatz; 
o Nutzungsfläche 1-6/Bruttogrundfläche. 

Der Antragsteller bestätigt die Einhaltung der Planungs- und Kosten-
kennwerte nach den Orientierungswerten gemäß Anlage 1 mithilfe des 
Nachweisblattes gemäß Anlage 2 der VV-I-Kosten4. 

 
Bezüglich der Planungs- und Kostenkennwerte, der eventuellen Notwendigkeit 
einer Lebenszykluskostenbetrachtung, angemessener Variantenbetrachtungen 
bzw. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen verweist die Bewilligungsbehörde auf 
die Veröffentlichung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz vom 21. Dezember 
2018 „Erläuterungen und Hinweise zur Anwendung der Kosten- und Flächen-
kennwerte von Kindertagesstätten“. Die Erläuterungen sind auf der Homepage 
des Rechnungshofes veröffentlicht5 und zusätzlich diesem Rundschreiben als 
Anlage beigefügt. 
 

                                            
3 Es empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung mit der für die baufachliche Prüfung zuständigen Stelle.   
4 Überschreiten die geplanten Baukosten die Orientierungswerte, sollte durch eine Lebenszykluskostenbetrach-
tung nachgewiesen werden, dass die hinsichtlich der Investitionskosten teurere Variante über einen angemesse-
nen Zeitraum die geringeren Lebenszykluskosten aufweist. 
5 (https://rechnungshof.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/detail/News/hinweise-zur-anwendung-der-kosten-und-
flaechenkennwerte-von-kindertagesstaetten) 



 
 

 
 
 

Damit stellt Ziff. 2.2.3 der VV sicher, dass die für die baufachliche Prüfung erfor-
derlichen Bauunterlagen der Bauverwaltung zur Verfügung stehen.  
 
Die baufachliche Prüfung der Bauunterlagen erstreckt sich auf 

 die Wirtschaftlichkeit6 und Zweckmäßigkeit der Planung und Konstruktion 
und 

 die Angemessenheit der Kosten. 

 
Gemäß Ziff. 6.3 ZBau ist das Ergebnis der Prüfung in einer baufachlichen Stel-
lungnahme niederzulegen und ein Prüfvermerk dem Antrag beizuheften. Der 
Prüfvermerk soll sich auf die jeweils geprüften Bauunterlagen beziehen und in 
sich schlüssig dokumentiert sein, so dass das Prüfergebnis von der Bewilli-
gungsbehörde nachvollzogen werden kann.7 

 
4. Delegation von Prüfaufgaben 

 
Die Durchführung der oben beschriebenen Prüfaufgaben, die sich an der ZBau 
orientieren, kann gemäß Ziffer 2.2.4 VV-I-Kosten nicht an private Dritte delegiert 
werden. 

 
Ich hoffe, dass meine Ausführungen Ihnen bei der Erstellung der baufachlichen Stel-
lungnahmen von Nutzen sind.   
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Birgit Zeller 

                                            
6 Ziff. 2.2.4 VV-I-Kosten führt aus, dass die Förderung der Errichtung von Kindertagesstätten im Rahmen von Öf-
fentlich Privaten Partnerschaften (ÖPP) einer intensiven Prüfung der Wirtschaftlichkeit bedarf. Hierzu wird ver-
wiesen auf den Rechnungshof Rheinland-Pfalz, Jahresbericht 2014, Nr. 9 – ÖPP im Hochbau – Drucksache 
16/3250 S. 86 ff., Beschlussempfehlung und Bericht des Haushalts- und Finanzausschusses, Nr. 9, 16/3968 v. 18. 
September 2014, S. 7. 
7 Sofern die Prüfung stichprobenhaft erfolgt, ist dies im Prüfvermerk gesondert darzulegen.   
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